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31. Oktober 2025 

Stichtagserklärung zur Prüfung der Angemessenheit des Unternehmenswerts der PharmaSGP 
Holding SE, Gräfelfing, und der angemessenen Abfindung zum Tag der beschlussfassenden 
Hauptversammlung anlässlich der beabsichtigten Übertragung der Aktien der 
Minderheitsaktionäre der PharmaSGP Holding SE, Gräfelfing, auf die FUTRUE GmbH, Gräfelfing, 
zum Bewertungsstichtag 31. Oktober 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in unserer Zwischenerklärung mit Datum vom 28. Oktober 2025 („Zwischenerklärung“) haben wir in 
unserer Eigenschaft als gerichtlich bestellter Prüfer die Angemessenheit der festgelegten Abfindung 
anlässlich der beabsichtigen Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der PharmaSGP Holding 
SE, Gräfelfing („PharmaSGP Holding SE“ oder „Gesellschaft“ und, zusammen mit ihren 
Tochtergesellschaften, „PharmaSGP-Konzern“ oder „PharmaSGP“), auf die FUTRUE GmbH, 
Gräfelfing („FUTRUE“), gemäß §§ 327a ff. AktG überprüft und bestätigt, dass nach unseren 
Feststellungen die von Ihnen im Nachtrag zum Übertragungsbericht vom 28. Oktober 2025 
(„Nachtragsbericht“) festgelegte aktualisierte Abfindung in Höhe von EUR 30,64 je ausstehender 
Stückaktie der PharmaSGP Holding SE („PharmaSGP-Aktie“) zum Bewertungsstichtag 31. Oktober 
2025 angemessen ist. 

Die Zwischenerklärung erfolgte einerseits auf Basis der Aktualisierung der Unternehmensplanung des 
PharmaSGP-Konzerns. Diese Aktualisierung der Unternehmensplanung erfolgte vor dem Hintergrund 
der vorläufigen Ergebnisse des dritten Quartals 2025, aus denen sich konkrete Anhaltspunkte ergeben 
haben, dass die ursprüngliche Unternehmensplanung nicht mehr in jeder Hinsicht den heutigen 
Erwartungen des Vorstands entspricht. Zudem wurde bereits in der Gutachtlichen Stellungnahme vom 
17. September 2025 zur Ermittlung des Wert des Eigenkapitals der PharmaSGP Holding SE, 
Gräfelfing/Deutschland zum 31. Oktober 2025 („Bewertungsgutachten“) durch die mit der Ermittlung 
eines objektivierten Unternehmenswerts der PharmaSGP Holding SE beauftragte ValueTrust Financial 
Advisors Deutschland GmbH, München („ValueTrust“, „Bewertungsgutachterin“), sowie in unserem 
Prüfungsbericht vom 18. September 2025 („Prüfungsbericht“) darauf hingewiesen, dass sich aufgrund 
steigender Renditen für risikolose Bundesanleihen eine Erhöhung des Basiszinssatzes vor persönlichen 
Einkommensteuern auf 3,25% bei gleichzeitiger Verringerung der Marktrisikoprämie nach persönlichen 
Einkommensteuern auf 5,25% abzeichnete. Dieser Fall ist zum Bewertungsstichtag eingetreten.  
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Auf Basis der im Rahmen der Zwischenerklärung dargelegten Änderungen erhöht sich die angemessene 
Barabfindung von EUR 29,33 je PharmaSGP-Aktie auf EUR 30,64 je PharmaSGP-Aktie.  

Nach § 327b Abs. 1 Satz 1 AktG hat die angemessene Abfindung die Verhältnisse zum Tag der 
Hauptversammlung zu berücksichtigen. Diese Stichtagserklärung dient der Überprüfung, ob die 
festgelegte Abfindung unter Berücksichtigung der Verhältnisse zum heutigen Tag, dem Tag der 
beschlussfassenden Hauptversammlung, weiterhin angemessen ist, oder ob sich zwischenzeitlich 
Veränderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der PharmaSGP ergeben haben, die zu 
einer Änderung der festgelegten Abfindung führen würde.  

Der Vorstand der PharmaSGP Holding SE und Sie haben uns erklärt, dass nach Unterzeichnung unserer 
Zwischenerklärung am 28. Oktober 2025 keine potenziell relevanten Veränderungen der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage eingetreten sind. 

Mit Blick auf die dem Kapitalisierungs- und dem Verrentungszinssatz zugrundeliegenden Parameter 
haben sich auch keine Änderungen ergeben, die zu einer wesentlich abweichenden Bewertung und 
damit einer abweichenden Schlussfolgerung zur Zwischenerklärung der Bewertungsgutachterin vom 
28. Oktober 2025 bzw. unserer Zwischenerklärung vom 28. Oktober 2025 führen würden. 

Abschließend stellen wir fest, dass die von der Bewertungsgutachterin zum 31. Oktober 2025 ermittelte 
Abfindung in Höhe von EUR 30,64 je PharmaSGP-Aktie weiterhin angemessen ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

A&M GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

Dr. Tim Laas - Wirtschaftsprüfer    Michael Englert 

Managing Director     Associate Director  

 


